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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1987

Norm

EO §47 ff

StGB §288 Abs2

Rechtssatz

Verschweigt der wegen Erfolglosigkeit einer vorangegangenen Exekution zur Leistung des O5enbarungseids

herangezogene Verp6ichtete im Vermögensverzeichnis einen Vermögensbestandteil, so ist mit dem hierüber

abgelegten Falscheid der Tatbestand erfüllt, ohne daß es zur Strafbarkeit einer - über die abstrakte Gefährdung der

Rechtsp6ege hinausgehenden - Schädigung des Gläubigers und eines hierauf gerichteten Vorsatzes des Täters

bedürfte.
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